
KINDERBETREUUNGSKOSTEN 
 
 
Mit dem Gesetz zur steuerlichen För-
derung von Wachstum und Beschäf-
tigung wurden die Möglichkeiten ver-
bessert, Kinderbetreuungskosten bei 
der Einkommensteuer abzusetzen. 
Wie üblich sind die neuen Regelun-
gen über verschiedene Paragrafen 
verteilt.  
An dieser Stelle möchten wir Ihnen 
einen Überblick über die neuen Nor-
men, aber auch einige (weiter gel-
tende) alte Normen geben.  
 
Voraussetzungen zur steuerli-
chen Berücksichtigung von Kin-
dern 
 
Begünstigt werden nur leibliche Kin-
der, Adoptivkinder oder Pflegekinder.  
Die Kinder müssen in der Regel zum 
Haushalt gehören.  
Außerdem entfällt die Förderung, 
wenn die Kinder ein bestimmtes Alter 
überschritten haben oder wirtschaft-
lich selbständig sind.  
 
Erwerbsbedingte Kinderbetreu-
ungskosten  
(Betriebsausgaben/ Werbungs-
kosten) 
 
Der neu in das Einkommensteuerge-
setz eingefügte § 4f soll die Verein-
barkeit von Berufstätigkeit und Kin-
derbetreuung verbessern. Bisher 
konnten Kinderbetreuungskosten nur 
als Sonderausgaben abgezogen wer-
den.  
Nunmehr ist auch ein Abzug wie Be-
triebsausgaben bzw. analog als Wer-
bungskosten (§ 9 Absatz 5) möglich. 
Durch das Wörtchen „wie“ wird ver-
deutlicht, dass es sich nicht um „ech-
te“ Betriebsausgaben bzw. Wer-
bungskosten handelt. Die geltenden 

Pauschalen für Werbungskosten sind 
weiterhin in vollem Umfang ansetz-
bar.  
 
Die  Aufwendungen für die Kinder-
betreuung müssen durch die Berufs-
tätigkeit bedingt sein. Wenn die bei-
den Elternteile zusammen leben, 
müssen beide berufstätig sein.  
 
Abziehbar sind Aufwendungen für 
Dienstleistungen zur Betreuung von 
zum Haushalt gehörenden Kindern, 
die wegen Erwerbstätigkeit anfallen. 
Dazu zählen Kosten für Kinder-
tagesstätten oder Kinderhorte, für 
Tagesmütter oder Erzieher. Das 
Betreuungspersonal können bei-
spielsweise auch Au-pair-Betreuer 
oder Großeltern sein. 
 
Ausgenommen sind Aufwendungen, 
die der Vermittlung besonderer Fä-
higkeiten dienen (z.B. Musikunter-
richt oder Sprachunterricht) sowie 
Aufwendungen für sportliche 
Aktivitäten und andere 
Freizeitbeschäftigungen. Dazu 
zählten auch Kosten für Nachhilfe. 
Nicht ausgenommen sind aber 
Aufwendungen für die 

ausaufgabenbetreuung.  H 
Der Abzug ist möglich bis das Kind 
das 14. Lebensjahr vollendet hat. Er 
ist auch unbefristet möglich für alle 
Kinder, bei denen vor Vollendung des 
25. Lebensjahres eine körper- 
 
liche, seelische oder geistige Behin-
derung eingetreten ist und die sich 
deshalb nicht selbst unterhalten kön-
nen.  
 
Abzugsfähig sind zwei Drittel der 
Aufwendungen, maximal jedoch Euro 
4.000,00 je Kind. Der Höchstbetrag 
ist also ausschöpfbar, wenn die Auf-
wendungen Euro 6.000,00 (also 



durchschnittlich Euro 500,00 pro Mo-
nat) je Kind betragen.  
 
Der Höchstbetrag ist immer ein Jah-
resbetrag, d.h., er wird auch nicht 
gekürzt, wenn das Kind innerhalb des 
Jahres das 14. Lebensjahr vollendet.  
 
Die Aufwendungen sind durch die 
Vorlage von Rechnungen und die 
Zahlung auf ein Konto des Empfän-
gers nachzuweisen. Barzahlungen 
werden nicht anerkannt.  
 
Ausbildungsbedingte oder krank-
heitsbedingte  
Kinderbetreuungskosten (Son-
derausgaben) 
 
Eltern, die sich in Ausbildung befin-
den, mindestens seit drei Monaten 
krank oder behindert sind, sollten 
diese Abzugsmöglichkeit im Auge 
behalten.  
 
Der Abzug der Betreuungskosten ist 
möglich bis das Kind das 14. Lebens-
jahr vollendet hat. 
 
Erwerbsbedingte Kinderbetreu-
ungskosten  
(Sonderausgaben) 
 
Diese Abzugsmöglichkeit betrifft zum 
einen Alleinverdienerpaare und Al-
leinerziehende, die außerhalb einer 
Erwerbstätigkeit Einkünfte erzielen 
(z.B. Zinseinkünfte).  
Der Abzug der Betreuungskosten ist 
möglich, wenn das Kind zwischen 
drei und sechs Jahren als ist.  
 
Ausgewählte weitere Regelungen 
bei Kindern 
 
Wie bisher gibt es Kindergeld bzw. 
den Kinderfreibetrag, wenn dieser 
steuerlich günstiger ist.  

Bisher war das (bis auf die Ausnah-
me der Anrechnung von Wehrdienst-
zeiten) bei Vollendung des 27. Le-
bensjahres des Kindes. Ab 2007 wird 
es das 25. Lebensjahr sein. 
Um die Entscheidung, ob der Freibe-
trag für sie günstiger ist brauchen 
Sie sich grundsätzlich nicht küm-
mern, da vom Fi-nanzamt „automa-
tisch“ die bessere Variante anzuwen-
den ist.  
 
Alleinverdienende Eltern, deren Kin-
der zwischen 0 und 3 Jahre sind bzw. 
das sechste Lebensjahr vollendet ha-
ben, können Kinderbetreuungskosten 
als haushaltsnahe Dienstleistungen 
berücksichtigen. Dieser Abzug funk-
tioniert nach  
§ 35a EStG und ist auf Euro 600,00 
als Abzug von der Steuerschuld im 
Jahr begrenzt.  
 
Dr. Kerstin Arnold, Steuerberaterin, 
Pischel & Kollegen 
Kerstin.Arnold@Pischel.info  
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